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Die vorliegende systematische Bearbeitung des Reichs- 
Strafprozeffes, von der die beiden ersten Auflagen im Sommer 
des vorigen Jahres erschienen sind, enthält nicht nur die 
Grundsätze, sondern eine vollständige Darstellung des Reichs- 
Strafprozeffes nach der Strafprozeßordnung für das deutsche 
Reich und den ergänzenden Reichsgesetzen. Sie soll allen 
Denjenigen, welche sich mit den betreffenden Gesetzen bekannt 
zu machen haben, diese Aufgabe erleichtern. Um diesen Zweck 
zu erreichen, habe ich mich bei Anordnung und Darstellung 
des Stoffes möglichst an die Gesetze selbst angeschloffen.

Bei der Herstellung der dritten Auflage habe ich die 
über das Buch bisher erschienenen Kritiken und private 
Mittheilungen sorgfältig benutzt. Mehr als in den beiden 
ersten Auflagen bin ich jetzt auf die zahlreichen Kontroversen, 
die sich bereits ergeben haben, eingegangen. Auch die Literatur 
ist mehr wie früher berücksichtigt. Daß ich auf Lowe's vor
züglichen Kommentar mit Borliebe hingewiesen, wird Jeder 
begreiflich finden.

Ich entlaste das Buch mit dem Wunsche, daß dasselbe 
in den Kreisen, für welche es bestimmt ist, auch ferner als 
brauchbar sich erweisen und die Kenntniß der complicirten 
Strafprozeßordnung fördern möge. Jede Berichtigung wird 
mit Dank angenommen.

Halle im April 1880.
A. Iochom.
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Einleitung.

§• 1.
1. Entstehungsgeschichte Lrr Strafprozeßordnung für das 

deutsche Neich.'

Der bisherige Rechtszustand auf dem Gebiete des Straf
prozesses war in den Staaten des deutschen Reichs ein sehr 
mannigfaltiger. In einigen Staaten (Mecklenburg-Schwerin, 
Mecklenburg-Strelitz, Schaumburg-Lippe und Lippe) galt 
mit größeren oder geringeren Modifikationen noch der ge
meinrechtliche Jnquisitionsprozeß, in allen übrigen der auf 
Anklageform und Mündlichkeit beruhende reformirte Straf
prozeß, jedoch mit dem sehr wesentlichen Unterschiede, daß in 
Sachsen-Altenburg und Lübeck nur ständige Richter, sonst 
auch nicht ständige, als Geschworene oder als Schöffen, bei 
der Strafrechtspflege betheiligt waren. Nicht geringere Ab
weichungen enthielten die Detailbestimmungen der deutschen 
Strafprozeßgesetze. Mehrere deutsche Bundesstaaten (Preußen, 
Bayern und Hessen) hatten es sogar nicht einmal zu einem 
einheitlichen Strafprozeßgesetze gebracht.

1 Vgl. hierüber meine ausfuhr- I S. 105-137, Löwe S. X ff., 
liche Darstellung in HH. Bd. I > von Schwarze S. IX ff. 

D o ch o w, Strafprozeß. 3. Aufl. 1



2 Einleitung.

Der erste erfolgreiche Schritt, welcher dem deutschen 
Reiche Einheit im Gebiete des Strafprozesses verschaffte, 
war der Antrag, den die Abgeordneten Wagner (Alten
burg) und Planck in der Sitzung des norddeutschen Reichs
tags am 30. März stellten, der Reichstag am 18. April und 
der Bundesrath am 5. Juni 1868 annahmen. Dieser An
trag lautete dahin: „Den Bundeskanzler aufzufordern, Ent
würfe eines gemeinsamen Strafrechts und eines gemein
samen Strafprozesses, sowie der dadurch be
dingten Vorschriften der Gerichtsorganisation 
baldthunlichst vorbereiten und dem Reichstage vorlegen zu 
lassen."

Nachdem der Entwurf eines Strafgesetzbuchs vollendet 
war, wurde der preußische Justizminister Dr. Leonhardt 
von dem Bundeskanzler unter dem 12. Juli 1869 ersucht, 
„die Aufstellung des Entwurfes einer Strafprozeßordnung 
zu veranlassen". Diese Aufgabe wurde dem Geh. Ober- 
Justizrath (jetzt preuß. Justizminister) Dr. Friedberg über

tragen.
Eine besondere Gestalt mußte der Entwurf dadurch er

halten, daß gewisse Materien, z. B. Organisation der Ge
richte und der Staatsanwaltschaft, Heranziehung des Laien
elementes, Rechtshülfe, Oeffentlichkeit des Verfahrens u. s. w. 
einem speciellen Gesetze vorbehalten waren, welches auch als 
Grundlage für die Civilprozeßordnung dienen sollte.

Der Entwurf, welcher wie die heutige deutsche Straf
prozeßordnung in sieben Bücher zerfällt, war im November 
1870 vollendet, wurde im Sommer 1871 wiederholten Be
rathungen im preußischen Justizministerium unterzogen und 
erst im Januar 1873 dem Bundesrathe vorgelegt, auch durch 
den Buchhandel verbreitet. Beigegeben waren demselben schr
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werthvolle Motive und ein Band Anlagen, in welchen solche 
Gegenstände behandelt sind, „bei denen es der Beibringung 
eines umfasienden Materials bedurfte".

Auf Grund eines Beschlusfes des Bundesraths vom 
13. März 1873 wurde der erwähnte (erste) Entwurf einer 
Kommission von elf Juristen zur Borberathung überwiesen. 
Diese Kommission tagte in Berlin vom 17. April bis zum 
3. Juli 1873. Bei den Berathungen derselben wurden auch, 
soweit es nothwendig war, Bestimmungen aus dem Gesetz- 
Entwürfe über die Berfasiung der Gerichte berücksichtigt. 
Der Entwurf der Strafprozeßordnung nach den Beschlüssen 
der Kommission (zweiter Entwurf) wurde nebst Motiven 
durch den Buchhandel verbreitet.

Die beiden ersten Entwürfe der Strafprozeßordnung 
gingen davon aus, daß große, mittlere und kleine Schöffen
gerichte die Strafgerichte erster Instanz bilden sollten. Zur- 
Rechtfertigung dieser Organisation erschien im Jahre 1873 
eine im preußischen Justizministerium ausgearbeitete „Denk
schrift über die Schöffengerichte", zu welcher noch ein 
„Nachtrag zu den Motiven einer Deutschen Strafprozeß
ordnung und eines Gesetzes über die Verfassung der Ge
richte im Deutschen Reiche" herausgegeben wurde. In diesem 
Nachtrage sind Gutachten über die Erfahrungen mitgetheilt, 
welche im K. Sachsen mit dem Schöffengerichte gemacht waren. 

Da die Schöffengerichtsverfassung nicht durchzuführen 
war, das Schwurgericht vielmehr beibehalten werden mußte, 
so bedurfte der zweite Entwurf der Strafprozeßordnung 
nothwendig einer Umarbeitung, die durch den Justizausschuß 
deS BundesrathS und durch den Bundesrath vorgenommen 
wurde. In der veränderten Gestalt wurde der (dritte) Ent
wurf nebst Motiven und Anlagen zugleich mit dem Ent- 

1#



4 Einleitung.

würfe des Gerichtsverfafsungsgesetzes il s. w. dem Reichstage 
übermittelt. Der Entwurf des Gerichtsverfassungsgesetzes, 
mit besten Ausarbeitung bereits im Jahre 1870 begonnen 
war, beruht im wesentlichen auf den Beschlüssen der Kon
ferenzen, welche zu diesem Zwecke in Berlin von den Justiz
ministern der größeren deutschen Bundesstaaten abgehalten 
worden waren, und enthalt nicht eine vollständige Gerichts
verfassung, sondern nur Bruchstücke zu einer solchen, die eine 
gleichmäßige Anwendung der Civil- und der Strafprozeß- 
ordnung verbürgen sollen.

Am 24. November 1874 trat der Reichstag in die erste 
Berathung der Entwürfe. Dieselben wurden einer 
Kommission von 28 Mitgliedern, der sog. Reichs-Justiz- 
Kommission, zur Borberathung überwiesen. An den Be
rathungen derselben betheiligten sich Vertreter des deutschen 
Reichs und der einzelnen Bundesstaaten. Auf Beschluß der 
Kommission, deren Protokolle gedruckt wurden, sollten dem 
Reichstage schriftliche Berichte erstattet werden. Referent für 
die Strafprozeßordnung war der Abg. Dr. von Schwarze, 
Korreferent der Abg. Klotz.

Die zweite Berathung der Entwürfe im Reichs
tage begann am 7. November 1876; sie erstreckte sich jedoch 
nur auf die geschäftliche Behandlung der Entwürfe und der 
zu denselben ergangenen Beschlüsse des Bundesraths. Diese 
Beschlüsse wurden der Justiz-Kommission des Reichstags, in 
welche die 28 Mitglieder der Reichs-Justiz-Kommission ge
wählt waren, zur Borberathung überwiesen. Das Resultat 
der Berathungen war, daß die Mehrzahl der Beschlüsse deS 
Bundesraths abgelehnt wurde.

In der Sitzung vom 17. November 1876 begann nun 
die zweite Berathung der Entwürfe selbst. Sie endigte, ohne
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daß sich die Differenzen zwischen dem Bundesrathe und dem 
Reichstage verringert hatten.

Bor der dritten Berathung der Entwürfe ging dem 
Reichstage ein Schreiben des Reichskanzlers zu, in welchem 

eine Anzahl der von dem Reichstage in zweiter Berathung 
gefaßten Beschlüsie von dem Bundesrathe als unannehmbar 
bezeichnet wurde.

In die dritte Berathung der Entwürfe trat man 
erst am 18. Dezember 1876. Inzwischen hatten einige Mit
glieder des Reichstags einen Versuch gemacht, das Scheitern 
der sog. Reichs-Justizgesetze (Gerichtsverfasfungsgesetz, Civil- 
prozeß-, Strafprozeß- und Konkursordnung) zu verhindern. 
Dieser Versuch glückte, es kam ein Kompromiß zu Stande 
und die dritte Berathung (18. bis 21. Dezember 1876) 
endigte mit der Annahme der Entwürfe.

Nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths wurden die 
Strafprozeßordnung nebst Einführungsgesetz am 
1. Februar 1877 (RGB. S. 253-348) und das Gerichts- 
verfassungSgesetz nebst Einführungsgesetz am 
27. Januar 1877 (RGB. S. 41 — 80) verkündigt?

Zu den Quellen des Reichs-Strafprozeßrechts 
gehören, abgesehen von der Strafprozeßordnung, dem Ge- 
richtsverfasiungsgesetze und den strafprozeßrechtlichen Bestim
mungen in anderen Reichsgesetzen, zunächst auch die Civil- 
prozeßordnung nebst Einführungsgesetz vom

1 Die aesammten Materia
lien zu oen Reichs-Justiz
gesetzen (Entwürfe, Protokolle, 
Anträge, Verhandlungen im 
Reichstage) sind auf Beran - 
lafsung des kaiserl. Reichs- 
Justizamts vom Geh. Ober

Justizrath C. Hahn (Berlin, 
R. v. Deckers Verlag) heraus
gegeben. Bd. I in zwei Abthei
lungen enthalt die Materialien 
zum GDG. und Bd. III dieje
nigen zur StPO.
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30. Januar 1877 (RGB. S. 83—250), auf welche in der 
Strafprozeßordnung an mehreren ©teilen3 ausdrücklich ver
wiesen ist, und die folgenden Reichsgesetze: Ges. über den 
Sitz des Reichsgerichts vom 11. April 1877 (RGB. 
S. 415); das Gerichtskostengesetz vom 18. Juni 1878 
(RGB. S. 141 —165); die Gebührenordnung für Ge
richtsvollzieher vom 24. Juni 1878 (RGB. S. 166 — 
172); die Gebührenordnung für Zeugen und Sach
verständige vom 30. Juni 1878 (RGB. S. 173 — 176) ; 
die Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 1878 (RGB. 
S. 177 — 198) und die Gebührenordnung für Rechts
anwälte vom 7. Juli 1879 (RGB. S. 176 — 192).

§. 2.
2. Geltungsgebiet der Strafprozeßordnung.

1. Die Strafprozeßordnung ist im ganzen Umfange 
des Reichs am 1. Oktober 1879 gleichzeitig mit den vorher 
erwähnten Reichsgesetzen in Kraft getreten? Sie wird auf 
alle Strafsachen angewendet, gleichviel ob dieselben bereits 
anhängig sind oder nicht? Diese Regel ist jedoch nicht ohne 
Ausnahmen. Nicht die Strafprozeßordnung, sondern die bis
herigen Prozeßgesetze sind anzuwenden, wenn in einer Straf
sache vor dem 1. Oktober 1879 ein Endurtheil3 erster In
stanz ergangen ist. Eine in dieser Lage befindliche Strafsache

3 Dgl. StPO. §§. 37, 325, 
419 Abs. 3, 495, 503 Abs. 5.

1 EG. zur StPO. §. 1; EG. 
zum GVG. §. 1.

1 EG. zur StPO. §.8Abs.l. 
1 Der Ausdruck „Endurtheil" 

ist deßhalb hier gewählt, weil 
bisherige Prozeßgesetze den Aus
druck „Urtheil" in einem weiteren 
Sinne als die StPO, nehmen; 
vgl. Löwe S. 202.



2. Geltungsgebiet der Strafprozeßordnung, g. 2. i

ist bis zur rechtskräftigen Entscheidung nach dem bisherigen 
Prozeßgesetze zu erledigen/ Wird jedoch das in erster In
stanz ergangene Enduriheil in der höheren Instanz aufge- 
gehoben und die Strafsache zur nochmaligen Verhandlung in 
die erste Instanz zurückgewiesen, so regelt sich das weitere 
Verfahren nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung?

Die Strafvollstreckung soll6 nach den Vorschriften der 
Strafprozeßordnung erfolgen, auch wenn die Strafe vor dem
1. Oktober 1879 erkannt ist?

2. Die Strafprozeßordnung findet Anwendung auf alle 
Strafsachen^ welche vor die ordentlichen Gerichte* 
(Amts-, Land-, Oberlandesgerichte und Reichsgericht) ge
hören? Hierbei ist der Begriff der Strafsache in dem Sinne 
zu nehmen, daß die Fälle ausscheiden, welche nur Exekutiv-, 
Ordnungs-" oder Disciplinarstrafen nach sich ziehen.

Bor die ordentlichen Gerichte gehören alle Straf
sachen,^ für welche nicht entweder

* EG. zur StPO. §.8Abs.2. 
» EG. zur StPO. §. 9; vgl. 

StPO. §§. 369, 394. Da die 
Wiederaufnahme eines durch 
rechtskräftiges Urtheil geschloffe
nen Verfahrens in der StPO, 
nicht aus dem Gesichtspunkte 
eines Rechtsmittels, sondern 
eines neu eröffneten Verfahrens 
aufzufaffen ist, so sind die Vor
schriften der StPO, auch dann 
maßgebend, wenn das Urtheil, 
welches aufgehoben werden soll, 
vor dem 1. Oktober 1879 er
lassen oder rechtskräftig gewor
den war; vgl. EG. zur StPO. 
§. 10 und Th. III Abschn. 5 
dieses BucheS.

6 EG. zur StPO. §. 12.

7 In Betreff der am 1. Ok
tober 1879 anhängigen Ver
fahren wegen Beleidigungen und 
Körperverletzungen sind beson
dere Besttmmungen ausgestellt; 
vgl. EG. zur StPO. §. 11, EG. 
zur CPO. §. 18.

* Vgl. Th. I §. 4.

9 EG. zur StPO. §.3Abs.1.

10 Dgl. jedoch in Betreff der 
bei Ausübung der Sitzungspo
lizei vorkommenden OrdnuyaS- 
sttafen GVG. §§. 177-184, 
StPO. §§. 36 Abs. 1, 162.

" GVG. §§. 13, 14.



8 Einleitung.

a) die Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden oder Ver
waltungsgerichten begründet ist,12 oder

b) reichsgesetzlich besondere Gerichte bestellt (SDtititär-13 * * 
Konfulargerichte") oder zugelassen sind (Rheinschiff- 
fahrts- und Elbzollgerichte und Gewerbegerichte).

3. Das Geltungsgebiet der Strafprozeßordnung kann 
dadurch eine Ausdehnung erfahren, daß es auch die Straf
sachen umfaßt, für welche besondere Gerichte zugelaffen sind, 
wenn die Landesgesetzgebung dieselben den ordentlichen Ge
richten überwiesen und ein von der Strafprozeßordnung ab
weichendes Verfahren nicht angeordnet hat. In gleicher 
Weise ist die Strafprozeßordnung auf die Strafsachen an
zuwenden, welche vor die reichsgesetzlich oder landesgesetzlich 
bestellten besonderen Gerichte gehören, wenn dies ausdrücklich 
bestimmt oder auf die allgemeinen Strafprozeßvorschriften 
hingewiesen iß.16

4. Abgesehen von der Ausdehnung des Geltungsgebietes 
der Strafprozeßordnung findet sich aber auch eine Beschränkung 
deffelben insofern, als die Strafprozeßordnung auf gewiffe 
Personen überhaupt nicht oder nur bedingt anzuwenden ist:

Für die deutschen Landesherren, die Mitglieder der landes
herrlichen Familien und der fürstlichen Familie Hohenzollern 
gilt16 die Strafprozeßordnung nur insoweit, als nicht be-

12 Vgl. hierüber besonders 
Löwe S. 31 ff.

13 EG. zum GVG. §. 7; vgl.
Löwe S. 10 ff. In Betreff der 
Kriegsgerichte und Stand
rechte, welche theils als reichs
gesetzlich bestellte, theils als zu- 
aelaffene besondere Gerichte anzu
sehen sind, vgl. L ö w e S. 34, 39 f.

14 Vgl. RGes. über die Kon
sulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 
1879 §§. 1, 5 ff., 21 ff.

16 Vgl. Löwe S.193, D ochow 
in HH. Bd. I S. 135.

16 EG. zum GVG. §. 5, Mo
tive hierzu S. 210 f.; EG. zur 
StPO. §. 4, StPO. §. 71.



3. Verhältniß z. d. bisherigen Strasprozeßrecht. g. 3. g 

sondere Vorschriften17 18 * der Hausverfassungen oder der Landes
gesetze abweichende Bestimmungen enthalten.

Unanwendbar ist die Strafprozeßordnung auf die Chefs 
und Mitglieder der bei dem deutschen Reiche oder einem 
Bundesstaate beglaubigten ausländischen Missionen, weil 
sie der inländischen Gerichtsbarkeit nicht unterworfen sind. 
Wenn diese Personen dagegen Staatsangehörige eines der 
Bundesstaaten sind, so sind sie nur insofern von der in
ländischen Gerichtsbarkeit befreit, als der Staat, dem sie 
angehören, sich der Gerichtsbarkeit über sie begeben hat." 
Auch für die Familienglieder, das Geschäftspersonal der ge
nannten Personen und auf solche Bedienstete derselben, welche 
nicht Deutsche sind, gelten die vorstehenden Bestimmungen." 
Die im Deutschen Reiche angestellten Konsuln sönnen die 
Exemtion von der inländischen Gerichtsbarkeit nur bean
spruchen, wenn sie ihnen durch besondere Staatsverträge 
eingeräumt ist.20

§. 3.

3. Verhältniß -er Strafprozeßordnung zu -em 
bisherigen Strasprozeßrecht.

1. Die prozeßrechtlichen Vorschriften der bisher er
gangenen Reichsgesetze werden durch die Strafprozeß-

17 Diese gelten nur für den 
Heimatsstaat der betreffenden 
Personen.

18 GVG. §. 18 Abs. 1 und
Abs. 2 Satz 1. Eine Beschrän
kung der Gerichtsbarkeit eines 
Bundesstaates findet sich in Be
treff der Chefs und Mitglieder
der bei demselben beglaubigten 
Mission eines anderen deutschen

Bundesstaates und der Mitglie- 
der des BundeSraths, welche 
nicht von demjenigen Staate 
abgeordnet sind, in deffen Ge
biete der Bundesrath seinen 
Sitz hat; vgl. GVG. §. 18 
Abs. 2.

" GVG. §. 19. 
*> GVG. §. 21.



Ordnung nicht berührt? Dieselben stimmen mit den Grund
sätzen, auf welchen die Strafprozeßordnung beruht, im wesent
lichen überein, nur in einzelnen Bestimmungen finden sich 
Abweichungen, so daß Differenzen zwischen ihnen und der 
Strafprozeßordnung vorkommen können? Man hat jedoch 
die Strafprozeßordnung nicht für den geeigneten Ort zu einer 
Revision der in den Specialgesetzen enthaltenen Bestimmungen 
angesehen.

2. Im Gegensatze hierzu treten die prozeßrechtlichen 
Vorschriften der Landesgesetze, gleichviel ob sie mit der 
Strafprozeßordnung übereinstimmen oder nicht, innerhalb 
des Geltungsgebietes der Strafprozeßordnung 
außer Kraft, insoweit nicht von der letzteren auf sie ver
wiesen ist?

Auf die Landesgesetze wird zunächst in der Weise ver
wiesen, daß ihnen Abweichungen von dem Reichsstrafprozeß
recht gestattet sind? In gewisien Fällen müssen die reichS- 
rechtlichen Vorschriften, um anwendbar zu sein, durch landes
rechtliche ergänzt werden? Und endlich wird noch ausdrücklich 
bestimmt, daß einzelne landesrechtliche Bestimmungen durch 
daS Reichsrecht nicht berührt werden. Hierhin gehören be
sonders die folgenden landesrechtlichen Bestimmungen:1 * * * * * * 8

1 EG. zur StPO. §. 5 Abs.l.
— Der Abs. 2 enthält keine
Ausnahme von dem obigen
Grundsätze, sondern eine noth
wendig gewordene Ergänzung
der Seemannsordnung.

1 Vgl. hierüber die Motive 
zum EG. zur StPO. S. 256;
Löwe S. 196 ff.

8 EG. zur StPO. §. 6 Abs. 1; 
vgl. besonders Löwe S. 199 ff.

4 Vgl. EG. zur StPO. §§. 3 
Abs. 3,4, StPO. §§. 39, 483 
Abs. 3; EG. zum GVG. §. 11, 
GVG. §. 17.

6 Vgl. StPO. §§. 64, 73, 
288, 420, 453, 459.

6 EG. zur StPO. §.6 Abs. 2; 
vgl. außerdem noch EG. zum 
GVG. §§. 6 und 7.



1. über die Voraussetzungen, unter welchen gegen Mit
glieder einer gesetzgebenden Versammlung während der 
Dauer einer Sitzungsperiode eine Strafverfolgung 
eingeleitel oder fortgesetzt werden kann;'

2. über das Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die 
Gesetze über das Vereins- und Versammlungsrecht;

3. über das Verfahren im Verwaltungswege bei Ueber- 
tretungen, wegen deren die Polizeibehörden zum Erlaß 
einer Strafverfügung befugt sind, und bei Zuwider
handlungen gegen die Vorschriften über die Erhebung 
öffentlicher Abgaben und Gefalle, insoweit nicht die 
§§. 453—455 und 459—463 der Strafprozeßordnung 
abändernde Bestimmung treffen.

Die einzelnen Bundesstaaten sind befugt, auch nach dem 
1. Oktober 1879 prozeßrechtliche Vorschriften zu erlassen; sie 
müssen sich jedoch an die Grenzen halten, welche für das 
Landesstrafprozeßrecht aufgestellt sind?



Erster Theil.

Strafgerichtsverfassung.

Erster Abschnitt.

Dir Strafgerichte.

§. 4.
1. Strafgerichtsbarkeit.

Strafgerichtsbarkeit ist die Befugniß zu richterlicher Thä- 

tigkeit in Strafsachen. Diese Befugniß steht ausschließlich 
dem Staate zu und wird im Namen des Staates bzw. des 
Staatsoberhauptes durch die hierzu bestellten Gerichte aus
geübt. Innerhalb des Geltungsgebietes der Strafprozeß
ordnung sind alle Gerichte Staatsgerichte, ist die Privatge
richtsbarkeit, welche bisher ausnahmsweise als standesherrliche 
Gerichtsbarkeit und als städtische und ritterschastliche Patri
monialgerichtsbarkeit von Bestand geblieben war, aufgehoben 
und finden Präsentationen für Anstellungen bei den Gerichten 
nicht statt?

Die Strafgerichtsbarkeit wird durch Amtsgerichte und 
Landgerichte, durch Oberlandesgerichte und durch 
das Reichsgericht ausgeübt? Die Schöffengerichte,

1 GVG. §. 15. Vgl. hierüber I 1 GVG. §. 12. 
die Motive zum GVG. S. 46 ff. |



welche bei den Amtsgerichten, und die Schwurgerichte, 
welche bei den Landgerichten gebildet werden, sind keine selb
ständigen staatsrechtlichen Gerichtskörper. Abgesehen von dem 
Reichsgericht sind alle Gerichte Behörden der Bundesstaaten. 
ES ist hierbei jedoch nicht ausgeschloffen, daß gemeinsame 
Gerichte für verschiedene Bundesstaaten gebildet werden.8

Die Unabhängigkeit der Gerichte ist durch reichs
rechtliche Bestimmungen geschützt. Die Gerichte sind nur dem 
Gesetze unterworfen;* ein persönlicher Einfluß des Inhabers 
der Strafgerichtsbarkeit auf die Entscheidungen in Strafsachen 
ist ausgeschloffen. Justiz und Verwaltung sind derartig von 
einander getrennt, daß den ordentlichen Gerichten nur Ge
schäfte der Justizverwaltung übertragen werden dürfen.8 Aus
nahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetz- 
lichen Richter entzogen, d. h. die reichsrechtliche Ordnung der 
Gerichte kann nur durch Reichsgesetze geändert werden. Die 
gesetzlichen Bestimmungen über Kriegsgerichte und Stand
rechte werden hiervon jedoch nicht berührt?

Weitere Garantien für die Unabhängigkeit der Gerichte 
enthalten die reichsrechtlichen Bestimmungen über die persön
liche Stellung der Richter. Die letzteren werden auf Lebens
zeit ernannt;7 sie beziehen in ihrer richterlichen Eigenschaft 
ein festes Gehalt mit Ausschluß der Gebühren;8 sie können

8 Vgl. z. B. die Staatsver- 
trage, welche Preußen mit ver
schiedenen Bundesstaaten abge
schlossen hat, bei Struckmann 
und Koch, preuß. Ausführungs
gesetze zu den Reichs-Justizge
setzen (1879) S. 109 ff.

4 GVG. §. 1.
6 EG. zum GVG. §. 4. Hier

durch ist jedoch nicht ausge
schlossen, daß einzelnen Mit
gliedern der betteffenden Behör
den auch andere Verwaltungs
sachen übertragen werden.

6 GVG. §. 16; vgl. RVerf. 
Att. 68, Lowe S. 39 f.

7 GVG. §. 6.
8 GVG. §. 7.



14 Th. I. Strafgerichtsversaffung. Abschn. I. Strafgerichte, 

wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und 
nur aus den Gründen und unter den Formen, welche die 
Gesetze bestimmen, dauernd oder zeitweise* ihres Amts ent
hoben oder an eine andere Stelle oder in Ruhestand ver
setzt werden;9 10 11 der Rechtsweg wegen vermögensrechtlicher 
Ansprüche der Richter aus ihrem Dienstverhältnisse," insbe
sondere auf Gehalt, Warlegeld oder Ruhegehalt darf nicht 

ausgeschlossen werden."
Eine Ergänzung hierzu enthalten die reichsrechtlichen Be

stimmungen über die Bildung der Kammern und Senate bei 
den Kollegialgerichten," über die Vertretung der Richter und 
über die Zuziehung von Hülfsrichtern, wodurch die mittel
bare Einwirkung der Verwaltungsorgane ausgeschloffen werden 
soll. Für die zeitweilige Wahrnehmung richterlicher Ge
schäfte gelten die landesrechtlichen Bestimmungen?4 Die Zu
ziehung von Hülfsrichtern ist bei dem Reichsgerichte unzu
lässig^^ bei den Oberlandesgerichten dürfen nur ständig an
gestellte Richter/* bei den Landgerichten auch nicht ständig 
angestellte Richter, aber nur unter gewiffen Bedingungen zu 
Hülfsrichtern berufen werden?7

9 Die kraft Gesetzes eintre- 
tende vorläufige Amtsenthe
bung wird hierdurch nicht be- 
rühtt, GVG. §. 8 Abs. 2.

GVG. §. 8 Abs. 1. - Aus
nahmen GVG. §. 8 Abs. 3, 
EG. zum GVG. §. 21.

11 GVG. §. 9, vgl. §. 70 
Abs. 3.

" Vgl. noch GVG. §. 152.

13 GVG. §§. 61 ff., 121, 133.
14 GVG. §. 10; vol preuß. 

AG. zum deutschen GVG. vom 
24. April 1878 §§. 2—4.

15 GVG. §. 134.
" GVG. §. 122.
17 GVG. §. 69; vgl. das in 

Anm. 14 citirte preuß. AG. 
§§. 5, 38.



2. Aeußere Organisation der Strafgerichte, tz. 5. 15

§. 5-

2. frühere Organisation der Strafgerichte.

1. Die äußere Organisation der ordentlichen Gerichte1 * 3 4 
als Strafgerichte hängt zunächst von den Strafsachen ab, 
für welche sie zuständig sein sollen. Die (sachliche) Zustän
digkeit der Strafgerichte ist gewöhnlich nach der Dreitheilung 

der strafbaren Handlungen in Berbrechen, Vergehen und 
Uebertretungen geregelt. In dem Gerichtsverfaffungsgesetze 

hängt die Zuständigkeit allerdings auch besonders von der 
Höhe der in den Strafgesetzen angedrohten Strafe ab, da
neben sind aber noch andere Umstände berücksichtigt: die 
Höhe der im konkreten Falle muthmaßlich zu erkennenden 
Strafe, die Natur der strafbaren Handlung, die Höhe des 
durch die strafbare Handlung verursachten Schadens/ die 
Person des Thäters/ die Art der Strafverfolgung/ In 

Folge desien kann die Dreitheilung nicht mehr als Grundlage 

der äußeren Organisation angesehen werden.
Bei der äußeren Organisation der Strafgerichte muß 

außerdem daraus Rücksicht genommen werden, daß richterliche 

Entscheidungen (Urtheile, Beschlüffe, Verfügungen) durch 
Rechtsmittel (Beschwerde, Berufung, Revision) anfechtbar 
sein sollen. In der Regel genügen zwei Instanzen, ausnahms
weise sind jedoch drei nothwendig.

Die verschiedene Thätigkeit der Strafgerichte, je nachdem 
sie als beschließende oder erkennende, als Untersuchungs - oder 
als Beschwerdegerichte u. s. w. fungiren, übt auf die äußere

■ Vgl. Th. I §. 4.
- GVG. §. 27 Z.4-8.
3 GVG. §. 73 Z. 3.
4 Von Amtswegen oder auf

Anttag, durch öffenlliche Klaae 
oder durch Privatklage, GVG. 
§§. 27 Z. 3, 75 Z. 4 und 5.



16 Th. I. Strafgerichtsverfassung. Abschn. I. Strafgerichte. 

Organisation derselben keinen Einfluß aus, wenn auch die 
Strafgerichte mit Bezug hierauf nicht immer gleichmäßig 
besetzt sind.

2. Nach dem Gerichtsverfaffungsgesetze ergibt sich die 
folgende complicirte äußere Organisation der Strafgerichte: 
die Amtsgerichte, die Schöffengerichte und die 
Schwurgerichte sind nur Strafgerichte erster Instanz; 
die Landgerichte sind Strafgerichte erster und zweiter In
stanz; die Oberlandesgerichte sind Strafgerichte zweiter 
und dritter Instanz und das Reichsgericht ist Strafgericht 
erster, zweiter und dritter Instanz. Es sind demnach

a) Strafgerichte erster Instanz: die Amtsgerichte, 
die Schöffengerichte, die Landgerichte, die Schwurge
richte und das Reichsgericht.

b) Strafgerichte zweiter Instanz: die Landgerichte, 
die Oberlandesgerichte und das Reichsgericht; und

c) Strafgerichte dritter Instanz: die Oberlandes
gerichte und das Reichsgericht.

Der Uebersichtlichkeit wegen ist in den nachfolgenden Para
graphen (6 —11) jedes Strafgericht mit seiner inneren 
Organisation und seinem Geschäftskreise für sich dargestellt.

§• 6.
3* Dir Amtsgerichte.

I. Besetzung.
Den Amtsgerichten stehen Einzelrichter vor. Ist ein 

Amtsgericht mit mehreren Richtern besetzt, so erledigt jeder 
die ihm obliegenden Geschäfte als Einzelrichter. Er ist in 
dieser Hinsicht unabhängig von den übrigen, doch kann durch



3. Die Amtsgerichte. §. 6. 17

die Landesjustizverwaltung einem Richter die allgemeine 
Dienstaufsicht übertragen' werden?

II. Geschäftskreis.
1. Für die Verhandlung und Entscheidung von Straf

sachen werden bei den Amtsgerichten Schöffengerichte ge
bildet.'' Die außerhalb der Hauptverhandlung er
forderlichen Entscheidungen in Schöffengerichtssachen erläßt 
der Amtsrichter?

Der Amtsrichter kann in dem Falle der Vorführung des 
Beschuldigten mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft ohne 
Zuziehung von Schöffen Uebertretungen aburtheilen, 
wenn der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte That ein
gesteht? Außerdem kann durch Landesgesetze angeordnet 
werden, daß Forst- und Feldrügesachen ohne Zuziehung 
von Schöffen zu verhandeln und zu entscheiden sind?

2. Der Amtsrichter ist befugt, die zur Zuständigkeit 
der Schöffengerichte gehörigen Strafsachen, abgesehen von 
einigen Ausnahmen? durch schriftlichen Strafb efe hl zu er
ledigen?

3. Bei den Amtsgerichten können Anzeigen strafbarer

1 GVG. §. 22. — Die Ver- 
Iheilung der Geschäfte unter 
die mehreren Amtsrichter erfolgt 
durch die Landesjustizverwaltung 
und zwar in der Regel nach 
örtlich abgegrenzten Bezirken 
oder nach Gattungen oder nach 
Gattungen und Bezirken. — 
Für die Stellvertretung eines 
Amtsrichters aelten die land es- 
rechtlichen Bestimmungen; vgl. 
preuß. AG. zum deutschen GVG. 
vom 24. April 1878 §§. 2, 24.

2 Ueber detachirte Strafkam-
D o ch o w, Strafprozeß. 3. Aufl. 

ment bei den Amtsgerichten vgl. 
Th. I §. 8 I.

3 GVG. §. 25; vgl. über die 
Zusammensetzung der Schöffen
gerichte Th. I §. 7.

4 GVG. §. 30 Abs. 2; vgl. 
auch StPO. §. 31 Abs. 2.

5 StPO. §. 211 Abs. 2.
6 EG. zur StPO. §.3 Abs. 3.
7 GVG. §. 27 Nr. 3-8.
8 StPO. §§. 447ff.; vgl. noch 

§. 455 und EG. zur StPO. §. 5 
Abs. 2.

2



18 Th. I. Strafgerichtsverfassung. Abschn. I. Strafgerichte. 

Handlungen und Anträge auf Strafverfolgung angebracht 
werden? Der Amtsrichter nimmt die zur Vorbereitung" der 
öffentlichen Klage erforderlichen Untersuchungshand
lungen vor." Er kann Beschlagnahmen und Durchsuchungen 
anordnen, Haftbefehle erlaffen und ist zuständig für die hier
bei nothwendigen richterlichen Entscheidungen." Durch Be
schluß des Landgerichts oder durch den Präsidenten des Reichs
gerichts kann einem Amtsrichter die Führung einer Vorunter
suchung oder die Stellvertretung eines Untersuchungsrichters 
übertragen werden."

4. Das Ersuchen um Rechtshülfe ist bei den Amts
gerichten zu stellen und die verlangten Handlungen sind von 
ihnen vorzunehmen."

5. Den Amtsrichtern kann durch Anordnung der Landes
justizverwaltung die Vollstreckung der von ihnen bzw. den 

Schöffengerichten erfannten16 Strafen übertragen" werden."
6. Die Amtsrichter sind endlich noch betheiligt bei der 

Bildung der Listen für die Schöffen- und Schwurge
richte."

9 StPO. §§. 156 f.
10 StPO. §. 200.
11 StPO. §§. 160, 163, 164, 

171, 184 Abs. 3; vgl. noch §. 157.
13 StPO. §§. 98 Abs. 2, 100 

Abs. 3, 105, 125, 126, 128, 
129, 132.

13 StPO. 88.183, 184 Abs. 2.
14 GVG. §. 158; vgl. Th. I 

§. 25.
" StPO. 8- 483 Abs. 3. Nach 

dem Ausdrucke des §. sind nur 
die zur Zuständigkeit der Schöffen
gerichte gehörigen Straffachen 

(GVG. §. 27) gemeint, allein 
es liegt kein Grund vor, die 
den Schöffengerichten überwie
senen Straffachen (GVG. §.75) 
hier auszuschließen; vgl. Löwe 
S. 912, Meves S. 195 f.

16 Vgl. noch preuß. Ges. betr. 
den Forstdiebstahl vom 15. April 
1878 §§. 33 ff.

17 In Betreff des Geschäfts
kreises der Amtsgerichte sind 
noch zu vergleichen StPO. 
§§. 463, 494.

" Vgl. Th. I §§. 17, 18.



4. Die Schöffengerichte, g. 7. 19

§• 7.
4. Sie Schöffengerichte.

I. Besetzung.
Die Schöffengerichte sind nicht ständige Gerichte; sie 

werden bei den Amtsgerichten für die Verhandlung und 
Entscheidung von Strafsachen gebildet1 * 3 und bestehen aus 

dem Amtsrichter als Vorsitzendem und zwei Schöffen? 
Die Schöffen üben während der Hauptverhand

lung, insoweit nicht Ausnahmen bestimmt sind? das Richter
amt im vollen Umfange und mit gleichem Stimmrecht wie 
die Amtsrichter aus. Sie entscheiden nicht nur über 
Schuld und Strafe des Angeklagten, sondern nehmen auch 

an denjenigen im Laufe einer Hauptverhandlung zu erlassen- 
den Entscheidungen Theil, welche in keiner Beziehung zur 

Urtheilsfällung stehen und welche auch ohne vorgängige münd
liche Verhandlung erlassen werden können? Bei den Ent
scheidungen, welche nach der absoluten Mehrheit der Stimmen 
erfolgen? stimmt der nach dem Lebensalter jüngste Schöffe 
zuerst, der Vorsitzende zuletzt?

Die außerhalb der Hauptverhandlung erforder
lichen Entscheidungen erläßt der Amtsrichter?

II. Geschäftskreis.
Die Schöffengerichte sind nur erkennende Gerichte; sie 

sind zuständig entweder in Folge gesetzlicher Bestimmung 
oder in Folge Ueberweisung durch die Strafkammer.

i GVG. §. 25.
* GVG. §. 26.
3 GVG. §.56; StPO. §. 31.
♦ GVG. §. 30 Abs. 1; vgl. 

noch StPO. §§. 239, 240.

3 GVG. §. 198 Abs. 1; vgl. 
auch Abs. 3.

e GVG. §. 199.
7 GVG. §. 30 Abs. 2.



20 Tb. I. Strafgerichtsverfaffung. Abschn. I. Strafgerichte.

1. In Folge gesetzlicher Bestimmung8 9 10 sind sie zu
ständig:

a) für alle Uebertretungen;
b) für diejenigen Bergehen, welche nur mit Gefängniß 

von höchstens drei Monaten, oder Geldstrafe von 
höchstens sechshundert Mark, allein oder neben Haft, 
oder in Verbindung mit Einziehung bedroht sind,* 
mit Ausnahme der im §. 320 des Strafgesetzbuchs 
und im §. 74 des Gerichtsverfassungsgesetzes bezeich
neten Vergehen;

c) für die nur auf Antrag zu verfolgenden Beleidigungen 
und Körperverletzungen, wenn die Verfolgung im Wege 
der Privatklage geschieht;"

d) für das Vergehen des Diebstahls, der Unterschlagung, 
des Betruges und der Sachbeschädigung," wenn der 
Werth des Gestohlenen il s. w. fünfundzwanzig Mark 
nicht übersteigt; und

e) für das Vergehen der Begünstigung und für das 
Vergehen der Hehlerei in den Fällen des §. 258 Nr. 1 
und des §. 259 des Strafgesetzbuchs, wenn die Hand
lung, auf welche sich die Begünstigung oder Hehlerei 
bezieht, zur Zuständigkeit der Schöffengerichte gehört.

Stellt sich bei den unter d) aufgeführten Vergehen" in 
der Hauptverhandlung heraus, daß der Werth oder

8 GVG. §. 27.
9 Die hierher gehörigen Ver

gehen sind im Anhang Nr. 1 
aufgefübrt.

10 StGB. §§.194,232; StPO. 
§. 414. Geschieht die Verfolgung 
im Wege der öffentlichen Klage 
(StPO. §.416), so ist an sich

das Landgericht zuständig, das 
Schöffengericht kann jedoch in 
Folae Üeberweisung zuständig 
werben, vgl. Anm. 17.

11 StGB. §§. 242, 246, 263, 
303.

12 GVG. §. 27 Nr. 4-7.



Schaden mehr als fünfundzwanzig Mark beträgt, so hat 
das Gericht nur dann seine Unzuständigkeit auszusprcchen, 
wenn aus anderen Gründen13 14 * 16 17 die Aussetzung der Verhand
lung d. h. die erneute Anberaumung der Hauptverhandlung" 
geboten erscheint."

2. In Folge Ueberweisung können die Schöffen
gerichte zuständig werden für folgende an sich zur Zuständig
keit der Landgerichte gehörige Vergehen:"

a) StGB. §§. 113, 114, 117 Abs. 1, 120 (Widerstand 
gegen die Staatsgewalt), 123 Abs. 3, 137 (Vergehen 
wider die öffentliche Ordnung), 183 (V. wider die 
Sittlichkeit), 194 (Beleidigung)," 223 a, 230 (Körper
verletzung)," 242 (Diebstahl), 246 (Unterschlagung), 
257, 258 Nr. 1, 259 (Begünstigung und Hehlerei), 
263 (Betrug), 288, 298 (strafbarer Eigennutz), 303, 
304 (Sachbeschädigung), 327 Abs. 1 und 328 Abs. 1 
(gemeingefährliche Vergehen);

b) für diejenigen Vergehen, welche nur bedroht sind mit 
Gefängnißstrafe von höchstens sechs Monaten oder 
Geldstrafe von höchstens eintausendfünfhundert Mark, 
allein oder in Verbindung mit einander oder in Ver
bindung mit Einziehung, mit Ausnahme der in den 
§§. 128, 271, 296 a, 301, 331 und 347 deS Straf
gesetzbuchs und der im §. 74 des Gerichtsverfassungs
gesetzes bezeichneten Vergehen" und

13 StPO. §§. 145, 216, 227, 
245, 261, 264; vgl. §. 270.

14 Eine Unterbrechung gehört
nicht hierher.

16 GVG. §. 28.
16 GVG. §§. 29, 75.
17 Vorausgesetzt, daß die Be

leidigung bzw. Körperverletzung 
nicht durch Privatklage, sondern 
durch öffentliche Klage ver
folgt wird; vgl. Anm. 10.

18 Die hierher gehörigen Ver
gehen sind im Anhang Nr. 2 
aufgeführt. Das in §. 320 des



22 Th. I. Strafgerichtsverfassung. Abschn. I. Strafgerichte.

c) für solche Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
über die Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle, 
deren Strafe in dem mehrfachen Betrage einer hinter
zogenen Abgabe oder einer anderen Leistung besteht?3 

Die Ueberweisung geschieht auf Antrag der Staatsan
waltschaft^ durch die Straflammer des Landgerichts bei Er
öffnung des Hauptverfahrcns. Sie kann jedoch nur dann er
folgen, wenn nach den Umständen des Falles anzunehmen 
ist, daß wegen des Vergehens auf keine andere und höhere 
Strafe, als auf die im §. 27 Nr. 2 des Gerichtsverfassungs
gesetzes und auf keine höhere Buße als sechshundert Mark 
zu erkennen sein werde.

Durch die Ueberweisung und von dem Zeitpunkte der 
Ueberweisung an wird das Schöffengericht in die Lage ge
bracht, als ob es für die betreffenden Strafsachen in Folge 
gesetzlicher Bestimmung zuständig wäre. Das Schöffenge
richt ist daher an die Ansicht, von welcher die Straflammer 
bei der Ueberweisung ausging, nicht gebunden, sondern kann 
die Strafe innerhalb des gesetzlichen Straftahmens aus-

S1VG. enthaltene Vergehen, 
welches in §. 27 des GVG. 
ausdrücklich der Zuständigkeit der 
Schöffengerichte entzogen ist, ist 
hier nicht ausgeschlossen und kann 
daher durch Ueberweisung zur 
Verhandlung und Entscheidung 
an die Schöffengerichte gelangen; 
vgl. hierüber Koitus Kontro
versen S. 102—106.

19 Sind die obigen Zuwider- 
Handlungen Übertretungen, 
so gehören sie zur Zuständigkeit 
der Schöffengerichte, sind sie da
gegen Vergehen, so gehören 

sie zur Zuständigkeit der Land
gerichte und können nur durch 
Ueberweisung an die Schöffen
gerichte gelangen; vgl. Löwe 
S. 86 f., von Schwarze S. 23 
und bes. Doitus Kontroversen 
S. 125—132; a. M. Keller 
Gerichtsverfassungsgesep (1877) 
S. 51 Nr. 9.

30 Hat in den unter c) auf
geführten Fällen die Verwal
tungsbehörde die öffentliche Klage 
erhoben, so steht ihr auch der 
Antrag auf Ueberweisung zu; 
GVG. §. 75 Abs. 3.



wählen. Ebenso darf es sich nur aus denselben Gründen 
für unzuständig erklären, ans welchen dies bei den Straf
sachen gestattet ist, welche in Folge gesetzlicher Bestimmung 
zur Zuständigkeit der Schöffengerichte gehören?*

Der Beschluß der Strafkammer, durch welchen eine Straf
sache dem Schöffengerichte überwiesen oder der Antrag auf 
Ueberveisung abgelehnt wird, ist, soweit cs sich dabei um 
die Überweisung handelt, durch Beschwerde nicht anfechtbar?- 

§• 8.
5. Nir Landgerichte.

I. Besetzung. 
1. Bei den Landgerichten werden für die Erledigung 

der Strafsachen* eine oder mehrere Strafkammern' ge
bildet. Es ist nicht nothwendig, aber auch nicht ausge
schlossen, daß für die verschiedenen Funktionen, welche den 
Landgerichten in Strafsachen obliegen, verschiedene Straf
kammern bestimmt werden. Die Gesetze sprechen nur von 
einer Strastammer, die jedoch verschieden besetzt ist, je nach
dem sie als beschließendes oder als erkennendes Gericht, 
in erster oder in zweiter Instanz, thätig ist.

Die Strafkammer ist in der Hauptverhandlung mit fünf 
Mitgliedern' einschließlich des Vorsitzenden besetzt? In der

11 GVG. §.28; vgl. Th.I§.7 
II. 1.

« GVG. §. 75 Abs.2; Löwe 
S. 87, von Schwarze S. 54. 

i GVG. §. 59.
1 Ueber die Verth eiln ng der 

Mtglieder des Landgerichts und 
der Geschäfte und über die

Vertretung eines Mitgliedes vgl. 
GVG. §§. 61—69.

3 Ueber die relative Unfähig, 
keit gewisser Mitglieder, in der 
Hauptverhandlung mitzuwirken, 
StPO. §. 23 Abs. 2 und 3, 
vgl. Th. I §. 19.

♦ GVG. §. 77.
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Berufungsinstanz bei Uebertretungen, in der Berufungsinstanz 
bei Privatklagesachen, auch wenn die Staatsanwaltschaft die 
Strafverfolgung übernimmt,5 6 7 und als beschließendes Gericht 
ist die Strafkammer nur mit drei Mitgliedern einschließlich 
des Borsitzenden besetzt.5

2. Ausnahmsweise kann eine Strafkammer, sog. de- 
tachirte oder auswärtige Strafkammer, durch die 
Landesjustizverwaltung wegen großer Entfernung des Land
gerichtssitzes bei einem Amtsgerichte für den Bezirk eines 
oder mehrerer Amtsgerichte desselben Landgerichtsbezirks 
gebildet werden/ Es kann einer solchen Strafkammer die 
gefammte8 Thätigkeit als erkennendes und beschließendes Ge
richt oder nur ein Theil derselben zugewiesen werden. Die 
Anordnung der Landesjustizverwaltung darf sich jedoch nicht 
auf einzelne Sachen erstrecken, sondern muß generell und 
zwar auf die Dauer eines Geschäftsjahres erfolgen.

Das Verhältniß der detachirten Strafkammer zu dem 
Landgerichte ist reichsrechtlich nicht näher geregelt. Man 
wird dieselbe als eine Abtheilung des Landgerichts mit be
sonderer örtlicher Zuständigkeit anzusehen haben? Ein Unter
suchungsrichter wird bei einer detachirten Strafkammer eben
so wenig wie ein besonderer Beamter der Staatsanwaltschaft 
bestellt; es ist jedoch nicht ausgeschloffen, daß die letztere 
einem ihrer Beamten den Sitz bei der detachirten Straf
kammer anweist.

Die detachirte Strafkammer kann mit Mitgliedern des

5 StPO. §§. 414, 416, 417.
6 GVG. §. 77.
7 GVG. §. 78 Abs. 1.
s GVG. §. 82 findet jedoch 

auf die det. Strafkammer keine 
Anwendung.

9 Ueber die Schwierigkeiten, 
welche entstehen, wenn die det. 
Strafkammer nicht ausschließlich 
als erkennendes Gericht zu fungi- 
ren hat, vgl. Löwe S. 89 ff.


